GEMEINDE PORTSCHACH AM WORTHER SEE
A-9210 Portschach am Worther See, HauptstraBe 153
pol. Bezirk: Klagenfurt-Land
Tel.: 042 72 / 2810; e-mail: poertschach@ktn.gde.at
www.poertschach.gv.at

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Portschach am Worther See
~vom 01.06.2026, Zahl: 610-0-2/2025-1 )
mit der das Ortliche Entwicklungskonzept erlassen wird (OEK 2026)

Aufgrund des § 9 Abs 1 Karntner Raumordnungsgesetz 2021, LGBI Nr 59/2021, idF LGBI
17/2025 wird verordnet:

§1
Geltungsbereich und Inhalt

(1) Diese Verordnung gilt fir den gesamten Aufgabenbereich des Ortlichen
Entwicklungskonzeptes 2026 als Grundlage fir die planmaRige Gestaltung und
Entwicklung des Gemeindegebietes der Gemeinde Pdrtschach am Wérther See.

(2) Integrierte Bestandteile dieser Verordnung bilden die

- in Anlage 1 angefuhrten textlichen Ziele und MalRnahmen der O6rtlichen
Raumordnung;

- in Anlage 2 grafisch dargestellte funktionale Gliederung des Siedlungssystems;

- in Anlage 3 grafisch dargestellten Festlegungen der Entwicklungsziele der Gemeinde.

§2
Inkrafttreten
Die Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in
Kraft.

Die Burgermeisterin:

Mag. Silvia Hausl-Benz

ey Unterzeichner Genei nde Portschach am Wirt her See
2 %“? Datum/Zeit-UTC 2026- 06- 09T09: 23: 17+02: 00
Aussteller-Zertifikat | a- si gn- cor por at e- 07

Serien-Nr. 729628678

Prufinformation| Di eses Dokunent wurde antssigniert. |nformationen zur Prifung der el ektroni schen
Si gnatur und des Ausdrucks finden Sie unter
http://ww. poertschach. gv. at/ ant ssi gnatur. htm

Hinweis Di eses Dokurment wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck di eses Dokunents hat genéfl
§ 20 E-Governnent-Cesetz die Beweiskraft einer o6ffentlichen Urkunde.

OEK 2026 Seite 1 von 1


mailto:poertschach@ktn.gde.at

Anlage 1

zur Verordnung Ortliches Entwicklungskonzept 2026

gemal Beschluss des Gemeinderates Pértschach am Worther See vom 1.6.2026
Z1 610-0-2/2025-1

Ortliches Entwicklungskonzept 2026
Gemeinde Portschach am Warther See
Ziele und MaRnahmen

1.

Portschach am Worther See versteht sich als attraktive Tourismusgemeinde mit hoher Lebensqualitat im

Herzen des dynamischen Karntner Zentralraums. Die besondere Lage und die gute Erreichbarkeit, die au-

Rergewohnlichen naturrdumlichen Qualitaten, das Zentrum, die Promenade, der Park, die Wortherseear-

chitektur sowie die engagierten Burger:innen und Unternehmer:innen tragen zu dieser Lebensqualitat bei.

Die Portschacher-Qualitaten sollen weiterentwickelt werden. Dazu erfolgt die rdumliche Entwicklung nach

folgenden Grundsatzen:

(1)

(2)

Portschach schiitzt seine Landschaft und entwickelt diese aktiv attraktiv weiter. Der Seeuferbereich des
Worthersees ist diesbezlglich ein besonders wertvoller und schiitzenswerter Naturraum.

Portschach geht sparsam mit Grund und Boden um. Portschach setzt auf Innenentwicklung vor AuRen-
entwicklung. Es geht darum, begrenzte und wertvolle Flachen , gescheit” zu nutzen: es gilt folgende
Prioritatenreihung entsprechend ansteigenden Einsatz natlrlicher Ressourcen:

1) baulichen Bestand mdoglichst weiter (um-)nutzen und nachverdichten,

2) bereits versiegelte oder schon bebaute Flachen weiter nutzen (,Flachenrecycling”),

3) bauliche Entwicklung auf bislang unversiegelten Flachen.

Portschach konzentriert sich vorrangig auf die Nutzung innerortlicher Entwicklungspotenziale und setzt
auf kompakte und energieeffiziente Raum- und Siedlungsstrukturen, auch um fiir nachfolgende Gene-
rationen Handlungsspielrdume zu erhalten. Dazu nutzt Portschach die zur Verfligung stehenden Instru-
mente flr eine vorausschauende, aktive Bodenpolitik.

Portschach pflegt einen verantwortungsvollen Umgang mit natlrlichen Ressourcen und setzt aktiv
MaRnahmen fir den Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung um. Portschach nimmt bei allen Pla-
nungen und MaRnahmen darauf bedacht, welche Auswirkungen sie auf das Klima haben kénnen und
wie die Resilienz (Widerstandskraft) gegeniiber Klimawandelauswirkungen gestarkt werden kann.

Portschach entwickelt seinen Ortskern zu einem vielfiltigen und lebendigen Ort der Begegnung weiter
— fir die eigene Bevolkerung und Gaste. Portschach setzt sich fliir MaRnahmen zur Leerstandsaktivie-
rung und zur Attraktivierung 6ffentlicher Raume ein. Im Ortskern konzentriert sich auch zuklnftig wei-
ter das offentliche Leben in der Gemeinde. Er ist die Visitenkarte des Ortes.

Portschach fordert MalRnahmen fir eine zukunftsfahige und sozial gerechte Mobilitat. Portschach fo-
kussiert dabei auf die Starkung aktiver und ressourcensparender Mobilitatsformen, auch im Tourismus.
Portschach verfolgt das Leitbild, ein ,,Ort der kurzen Wege* sein zu wollen. Zu diesem Zweck wird eine
kompakte und am &ffentlichen Verkehr orientierte Siedlungsentwicklung umgesetzt.



Portschach entwickelt den Tourismus zur Sicherung der Lebensgrundlagen zukunftsorientiert und in
einem vertraglichen Maf} weiter. Die Angebote werden mit den Bedlrfnissen der lokalen Bevdlkerung
hinsichtlich Daseinsvorsorge und sozialer Infrastruktur verschrankt.

Der Wirtschaftsstandort Portschach soll breiter aufgestellt und gestarkt werden. Dazu sind bestmogli-
che Rahmenbedingungen, vorrangig fir Klein- und Mittelbetriebe, zu schaffen.

Portschach setzt sich aktiv mit Baukultur auseinander. Pértschach nimmt die in den Baukulturellen Leit-
linien des Landes Karnten verankerten Ziele und MaRRnahmen auf und setzt diese, mit Unterstiitzung
des Landes, auf ortlicher Ebene um.

Portschach ladet seine Nachbargemeinden zur Zusammenarbeit ein, denn gemeinsam kdnnen viele
zukinftige Herausforderungen besser bewaltigt werden.

2.

Siedlungsentwicklung

Bereits gewidmetes Bauland wird vorrangig in Anspruch genommen, bereits erschlossene Baulandre-
serven und innerortliche Bauflachen werden nach Mdoglichkeit mobilisiert.

Die Siedlungsentwicklung erfolgt nach innen. Die erste Entwicklungsprioritat kommt dabei infrastruktu-
rell bereits erschlossenen Flachen zu. Bestehende Infrastrukturen gilt es effizient zu nutzten.

Die Neuwidmung von Bauland ist nur im unmittelbaren Anschluss an vorhandene Siedlungsstrukturen
zuldssig. Eine linienhafte Entwicklung sowie Zersiedelungstendenzen sind auszuschliellen.

Aktive Bodenpolitik unterstitzt die Entwicklung der Gemeinde bestmaoglich. Dazu zahlen unter ande-
rem:

- Flachenbevorratung im Sinne einer Flachensicherung fur 6ffentliche Interessen, z.B. fur Infrastruktur
- Grundkauf

- Grundabtausch

- Kooperation mit Entwicklungspartnern

Portschach nutzt die Moglichkeiten der Vertragsraumordnung im Einklang mit den Zielsetzungen der
Gemeindeentwicklung aktiv.

Flr unbebaute, bestehende Baulandsplitter, Baulandfinger und isoliert liegendes Bauland fir einzelne
Bauplatze - insbesondere auf sensiblen Flachen flr die Nutzungsbeschrankungen bestehen oder die
von Gefdhrdungen betroffen sind - erfolgt moglichst eine Rickwidmung oder wo moglich die Verlage-
rung unter Einbeziehung der ortlichen Gegebenheiten auf als Bauland besser geeignete Flachen inner-
halb des Siedlungsrandes.

Portschach setzt sich fir die Erhaltung und Revitalisierung der (historisch) wertvollen Bausubstanz ein.
In diesem Zusammenhang soll eine qualitatsvolle Weiterentwicklung der Wortherseearchitektur statt-
finden. Gebdudeumgebende Griin- und Freirdume werden dabei mitbetrachtet.

Portschach strebt ein fir die Gemeinde vertragliches, ,,sanftes” Bevolkerungswachstum an. Portschach
setzt sich fir die Schaffung leistbaren Wohnraums ein. Die zukiinftige Siedlungsentwicklung soll sich
auf die Vorrangstandorte (Portschach, Goritschach, Sallach und Pritschitz) konzentrieren.
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(9) Die Herausbildung klarer Siedlungsgrenzen und deren Eingriinung in allen Ortsbereichen wird forciert,

um Zersiedelung und Bebauung in dezentralen Bereichen zu verhindern.

(10) Eine maRvolle Verdichtung des Siedlungsraumes unter Bericksichtigung des Bestandes, der bestehen-
den Infrastruktur sowie der ErschlieBung wird angestrebt. Verdichtete Wohnformen fir den Pértscha-
cher Eigenbedarf werden als Beitrag zum leistbaren Wohnen und zur bodensparenden Siedlungsent-

wicklung unterstitzt.

(11) Portschach setzt sich fir eine Reduktion der Hortung von Wohnungsleerstand und Bauland aus investi-
ven Griinden ein. Die Schaffung von Ferien- bzw. Zweitwohnsitzen ist hintanzuhalten und ist keine
raumplanerische Zielsetzung.

Vorrang kommt zu:

- der Deckung des ganzjahrig gegebenen, dauernden, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen in
Portschach verbundenen Wohnbedarfes;

- Angeboten von Gast- und Beherbergungsbetrieben fir wechselnde Gaste inklusive Verpflegung samt
dazugehorigen sonstigen baulichen Anlagen.

(12) Bei samtlichen planerischen MalRnahmen, die auf Bautatigkeiten abzielen, ist eine orts- und land-

schaftsvertragliche Bebauung sicherzustellen.

(13)Von Naturgefahren besonders gefahrdete Flachen oder solche Flachen, die fir MaRnahmen zum
Schutz vor Naturgefahren benétigt werden, werden nicht fir neue Bauflachenausweisungen herange-
zogen und von anderen Nutzungen, welche das Naturgefahren-Konfliktpotenzial erhéhen, freigehalten.
Zu Gewassern ist Abstand zu halten. Lebendige Gewdsser mit Uferzonen und Begleitgriin, sowie Raum
flr Wasserrtckhalt und Hochwasserabfluss werden angestrebt. Dazu wird ein Immissionsschutzstreifen

von mindestens 5 m beiderseits der FlieRgewassermitte festgelegt.

(14) Die zunehmend herausfordernde Ableitung von Regenwasser, besonders bei Starkregenereignissen
wird bei allen Planungen und MaRRnahmen der Gemeinde beriicksichtigt. Nach Méglichkeit soll unbe-
lastetes Regenwasser vor Ort versickert oder zurlickgehalten werden. Ziel ist Abflussspitzen gering zu
halten, Abflusssysteme nicht zu Uberlasten und die Gefahrensituation fir Unterlieger nicht zu verschar-
fen. Planungen und MalRnahmen, welche die Gefdhrdung durch Hangwasser am Standort oder dem
weiteren Verlauf des abflieRenden Wassers relevant erhdhen, sind unzuldssig. Bestehende Abfluss-
moglichkeiten sind zu erhalten oder zu verbessern. Gegebenenfalls ist der Nachweis einer sicheren
Wasserverbringung mittels wasserbautechnischer Gesamtbetrachtung zu erbringen.

(15)In Seenéhe ist generell mit unglinstigen Untergrundbedingungen zu rechnen. Hier sind im Vorfeld von
baulichen Entwicklungen genauere Untersuchungen durchzufihren und zu beachten.

(16) Die Neuversiegelung des Bodens soll auf das erforderliche Mindestmal’ reduziert werden. Nach Mog-
lichkeit werden Entsiegelungsmalinahmen und MaRnahmen zur Vor-Ort-Versickerung und Rickhalt
von Regenwasser umgesetzt. Besonders hochwertige oder sensible Boden werden nur im Ausnahme-
fall und bei besonderer Standortgebundenheit der Nutzung fir 6ffentliche Zwecke beansprucht.

(17)Zusammenhangende Bauflachenreserven werden nach Gesamtkonzept und ggf. schrittweise ent-
wickelt. Dabei wird auch an den o6rtlichen Gegebenheiten im Umfeld Mall genommen. Im Rahmen die-
ser Gesamtbetrachtung werden Entwicklungsoptionen und Entwicklungspotenziale Gber Projektgren-
zen (Grundstlcksgrenzen) hinaus untersucht, ggf. auch unter Berlcksichtigung unterschiedlicher Ent-
wicklungszeitraume.
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(1)

3.

Klima und Energie

Die Folgen des Klimawandels werden in der Planung bei allen Entscheidungen berlcksichtigt. MaRnah-
men dazu sind insbesondere:

- Angestrebt wird eine energieeffiziente und ressourcenschonende Siedlungsstruktur.

- Die Ressourcenbeanspruchung moglichst reduzieren, wo moglich recyclen bzw. einer neuen Nutzung
zufiihren. Wo dies nicht moglich ist, Ressourcen optimal verwerten.

- Reduktion des Energieverbrauchs; Ansatzpunkte sind Sanierung, Einsatz von 6kologisch sinnvoller
Technik und MaRnahmen betreffend Organisation bzw. Bewirtschaftung;

- Beitrag zur Mobilitatswende — nachhaltige umweltbewusste Mobilitat leben und unterstitzen;

- Begrenzung der Versiegelung, wo moglich entsiegeln;

- Durchgrinung férdern und neue Formen des Grins prifen: Grindacher, Fassadenbegriinung, Be-
schattung fordern usw.

- Oberflachenwasser moglichst vor Ort zurlickhalten und versickern;

- Hitzeinseln vermeiden / aufldsen;

- Luftschneisen frei halten, Lagevorteil am See und Wald zur Kiihlung des Siedlungsgebietes nutzen.

Ein bewusster Umgang mit Energie, der zu einer Steigerung der Ressourceneffizienz fuhrt, wird als in-
tegraler Bestandteil aller kommunalen Politik- und Planungsfelder verfolgt.

Neben der Steigerung der Energieeffizienz und der Reduktion des Energieverbrauchs werden der Aus-
bau bzw. die verstarkte Nutzung erneuerbarer Energieformen angestrebt. Dabei wird insbesondere die
Moglichkeit zur Nutzung lokal verfligharer Warmepotenziale (z.B. betriebliche Abwarme, Grund- und
Abwasserwarme, Erdwarme) in Warmenetzen untersucht. Synergien mit HotelleriegroRbetrieben und
sonstigen Betrieben sind zu prifen.

Bei der Siedlungsentwicklung wird der Flachenbedarf fir Anlagen zur Energiebereitstellung und -vertei-
lung bericksichtigt. Flachen fur notwendige Infrastruktureinrichtungen, insbesondere auch fur die In-
tegration und die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien sowie von Abwarme, sind von konflikt-
trachtigen Nutzungen freizuhalten.

Das Biomasse-Nahwarmenetz soll weiter ausgebaut bzw. um weitere Abnehmer ergéanzt werden.

Die energieraumplanerisch relevanten Datengrundlagen (insbesondere objektbezogene Dateninhalte
des AGWR [Adress-, Gebadude- und Wohnungsregister der Statistik Austria]) werden zur Schaffung ei-
ner hochqualitativen und aktuellen Datenbasis laufend verbessert. Dazu wird ein laufender Austausch
zwischen der Gemeinde und dem Land Karnten zu geanderten bzw. verbesserten Datengrundlagen an-
gestrebt.

Um auf verdnderte Rahmenbedingungen (z.B. Ausbau von Energieinfrastrukturen im Gemeindegebiet)
oder zukinftige Vorgaben (z.B. geanderte Regelwerke auf Bundes- oder Landesebene) reagieren zu
kénnen, wird der Anderungsbedarf von energieraumplanerischen Strategien, Zielen und MaRnahmen
inklusive Instrumente der Ortsplanung beobachtet.
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4.
Mobilitt

Zur Aufwertung der Aufenthaltsqualitat entlang der B 83 setzt sich Portschach fiir eine Verkehrsberuhi-
gung im Zentrum ein. Die Qualitdten einer GeschéftsstralRe sollen gegentber der Funktion einer Durch-
zugsstralRe Vorrang haben.

Bei Mobilitdtsangeboten werden Synergien mit dem Tourismussektor gesucht und genutzt — die Ent-
wicklung und Umsetzung von Konzepten erfolgt fir die Bevolkerung, Beschaftigte und Gaste. Der hoch-
wertige Bahnanschluss soll noch besser genutzt werden.

Moglichkeiten zur gestalterischen Aufwertung des Bahnhofsumfeldes werden geprift (z.B. Gestaltung,
Durchwegung, neue Dienste, ...).

Portschach berucksichtigt unterschiedliche Mobilitatsbedurfnisse. Insbesondere im Hinblick auf die al-
ternde Bevdlkerung soll eine aktive selbstbestimmte Mobilitat ermdéglicht werden.

Bei der Siedlungsentwicklung wird in der Ndahe von Haltestellen darauf geachtet, das Angebot des 6f-
fentlichen Verkehrs bestmaglich zu nutzen, d.h. Dichte und Anzahl potenzieller Fahrgaste in Haltestel-
len-N&he erhéhen und damit die Voraussetzungen fiir einen effizienten OV-Betrieb verbessern.

Portschach strebt eine Starkung und Ausbau bzw. Verdichtung von FuR- und Radwegen sowohl fir All-
tags- als auch Freizeitmobilitdt an. Moglichkeiten zur Verdichtung des Wegenetzes bzw. zur Schaffung
neuer Durchgange werden bei jeder Entwicklungsmaflinahme geprift. Kritische Stellen im Wegenetz
sollen entschéarft werden (z.B. Worthersee-Radweg-Querungen B 83 und Gehsteige / Gehwege).

Die Verkehrssicherheit soll fir alle Verkehrsteilnehmer:innen erhoht werden.

5.

Wirtschaft und Tourismus

Portschach versteht sich als die Top-Tourismusgemeinde am Worthersee. Ziel ist die Qualitatsverbes-
serung des touristischen Angebots und Erlebnisses sowie die Saisonverldangerung.

Bei der Weiterentwicklung des Angebots wird entsprechend dem Anspruch die Portschacher Erho-
lungsqualitaten fir zukinftige Generationen zu erhalten, auf eine vertragliche, zukunftsfahige Ausrich-
tung Wert gelegt.

Flr den Freizeit- und Ferienaufenthalt soll das touristische Angebot in Pértschach aufgewertet werden.
MalRnahmen zur Saisonverlangerung bzw. in Richtung Ganzjahrestourismus sind erwlinscht und wer-
den entsprechend den Mdglichkeiten der Gemeinde unterstitzt.

See, Landschaft und Naturraum sind Voraussetzung und Grundlage der touristischen Entwicklung in
Portschach. Planungen und MaRnahmen, welche diese Grundlagen beeintrachtigen, werden maoglichst
unterbunden. Die sensible und zum Teil beengte raumliche Situation ist bei allen MaRnahmen zu be-
ricksichtigen.

Flr die touristische Entwicklung in Poértschach gilt:
Portschach ist gewerblich-touristisch mit Gast- und Beherbergungsbetrieben fir wechselnde Géste in-
klusive Verpflegung samt dazugehorigen sonstigen baulichen Anlagen zu entwickeln.
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Der Lagevorteil See soll mindestens in der ersten Bautiefe der ufernachsten, rechtsgiltig gewidmeten
Baulandflachen unter Bericksichtigung der ortlichen Verhéltnisse und abgestimmt auf diese genutzt
werden.

Die Errichtung von Apartments, Ferien- bzw. Zweitwohnsitzen ist hintanzuhalten, um den bereits er-
reichten Sattigungsgrad mit Freizeitwohnsitzen in der Gemeinde mit den damit verbundenen negati-
ven raumlichen Effekten nicht weiter ansteigen zu lassen, die Verfligbarkeit von (leistbarem) Wohn-
raum flr die ganzjahrige Nutzung zu verbessern und Angebote von Gast- und Beherbergungsbetrieben
flr wechselnde Géste inklusive Verpflegung zu unterstitzen.

Die Planungsziele der Gemeinde werden insbesondere mit privatrechtlichen Vereinbarungen und mit
abgestimmten Widmungen im Flachenwidmungsplan abgesichert, im intensiv touristisch genutzten
Gebiet mit der Widmung ,reines Kurgebiet”.

Die Schaffung von qualitativ hochwertigen Arbeitsplatzen (auch abseits des Tourismus) wird ange-
strebt. Dazu werden Flachen fur ortsvertragliche, umweltfreundliche Betriebe entwickelt (Klein- und
Mittelbetriebe).

Bei der Schaffung neuer Gewerbeflachen werden hohe Anspriiche an die Gestaltung und Klimaresilienz
gestellt. Gewerbeflachen sollen vorrangig jenen Betrieben vorbehalten sein, die diese Standorte auch
tatsachlich bendtigen.

Die Mdglichkeit ortsvertragliche Betriebsstandorte zu entwickeln wird im Einzelfall unter Bericksichti-
gung der ortlichen Gegebenheiten und der erwartbaren betrieblichen Eigenschaften geprift. Planungs-
zielsetzungen der Gemeinde werden moglichst mit privatrechtlichen Vereinbarungen abgesichert.

Portschach unterstitzt bestehende lokale Betriebe und bemuht sich im Einzelfall unter Bericksichti-
gung der ortlichen Gegebenheiten, um Losungen fiir nachbarschafts- und naturvertragliche Betriebser-

weiterungen.

Landwirtschaftliche Betriebsstandorte werden durch eine vorausschauende Flachenwidmung vor Nut-
zungskonflikten gesichert.

6.

Landschaft und Okologie

Portschach achtet - im Interesse der Wohnbevolkerung, des Fremdenverkehrs und der Natur - auf die
Schonung, Erhaltung und Pflege der Landschaft sowie auf die Grenzen der Belastbarkeit des Natur-
haushaltes.

Der Worthersee sorgt fir eine hohe Lebensqualitat und bildet die Grundlage fir viele touristische An-
gebote. Landschaftliche und 6kologische Qualitaten sollen erhalten und gestarkt werden.

Der gesamte Ufersaum des Worthersees ist als 6kologisch wertvoller Naturraum zu verstehen, weshalb
eine Uferrandverbauung zu unterbinden ist.

Eine weitere Festlegung von Bauland im Uferbereich ist nur flr qualitative Verbesserungsmafnahmen
sowie flir Anbauvorhaben an Bestandsobjekten zuldssig.

Weitere offentlichen Seezugange sollen bei jeder sich bietenden Gelegenheit geschaffen werden.
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(6) Landschaftsbildlich sensible oder 6kologisch wertvolle Lebensraume (z.B. Feuchtgebiete, Waldrdnder,
Hangkanten) werden vor baulichen MalRnahmen oder sonstigen infrastrukturellen MalRnahmen best-
maoglich geschitzt und vom Entwicklungsdruck entlastet. Nutzungspuffer werden eingehalten. Die Bio-
topvernetzung wird verbessert. Auf die Verbesserung des Erhaltungszustandes von Schutzgebieten
wird geachtet.

(7) Land- und forstwirtschaftliche Flachen sollen fir die Land- und Forstwirtschaft erhalten und nicht
durch Siedlungstatigkeiten oder Infrastrukturbau gefahrdet werden.

(8) Portschach achtet auf die Verringerung des Ressourcenverbrauchs, insbesondere der begrenzten Res-
source Boden.

(9) Das natdirliche Gelande soll moglichst erhalten bleiben. Portschach setzt sich dafir ein, Geldndeveran-
derungen auf ein landschafts- und ortsbildlich vertragliches Mal’ zu beschranken.

(10) Portschach achtet auf attraktive und ausreichend vorhandene 6ffentliche Treffpunkte, Spiel- und
Sportplatze fur verschiedene Altersklassen und Nutzer:innen.

(11) Die Erlebbarkeit von Grin- und Freirdumen im und um das Siedlungsgebiet soll verbessert werden. An-
satzpunkte sind z.B. Ergéanzungen im FuR- und Radwegenetz, welche die Zugdnglichkeit verbessern,
Aufwertung des Strallenraumes unter Bericksichtigung von Grinelementen und Freirdumen, Flachen-
versiegelung minimieren.

(12)Anlagen zur Trinkwasserfassung (Quellen, Brunnen) und deren Schutzzonen sind vor konflikttrachtigen
Nutzungen frei zu halten.

7.

Hauptort Pértschach am Worthersee

(1) Ziel: Der Ortskern Portschach soll als historisch gewachsenes Zentrum multifunktional weiterentwickelt
werden. Die Versorgungsinfrastruktur soll auch in Zukunft hier geblndelt werden.

Malnahmen:

a) Erarbeiten eines stadtebaulichen Rahmenplans fir eine geordnete Entwicklung des dstlichen Zent-
rumsbereichs im Dialog mit Eigentiimer:innen, dazu Zusammenstellung eines Planungsteams mit Ex-
pertise in Standortentwicklung und Umsetzung kooperativer Verfahren.

b) Kerngebietszone erweitern: Die Kerngebietszone wird im Westen bis zur L 73 erweitert um zentralortli-
che Funktionen und Nutzungen, die den Ortskern sinnvoll erweitern und erganzen, zu ermoglichen.

c) Entwicklung eines stadtebaulichen und freiraumplanerischen Rahmenplans fir den Ortskern West im
Dialog mit Grundstickseigentimer:innen und der Bevolkerung als Grundlage fur die Ausarbeitung ei-
nes Teilbebauungsplans.

d) Der Ortskern ist im Flachenwidmungsplan gemals § 31 K-ROG zur Starkung der innerdértlichen Struktu-
ren festzulegen.
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Aktuelle Leerstande in der HauptstralRe gilt es zu identifizieren, zu aktivieren und sie in lebendige, at-
traktive und nutzbare Rdume umzuwandeln, die zur Férderung lokaler Wirtschaft, Kultur und zur Schaf-
fung zusatzlicher Angebote beitragen.

Die Hauptstrale soll zu einem attraktiven und lebendigen Aufenthaltsort sowohl fir Bewohner:innen
als auch Besucher:innen werden. Die Gemeinde setzt sich fir eine Verkehrsreduktion und Aufwertung
des offentlichen Raums ein.

Sortimente und Angebote im Zentrum sollen weiterentwickelt und qualitatsvoll erganzt werden, die
Nahversorgung soll weiterhin im Zentrum maoglich sein; dazu die Nutzungsdurchmischung férdern und
fordern: die Durchmischung unterschiedlicher, vertraglicher Nutzungen (Wohnen, Tourismus, Arbei-
ten, Einkaufen, Dienstleitungen, Gastronomie, Kultur, Bildung) sorgt flr ein lebendiges Zentrum, Nut-
zungsschwerpunkte innerhalb des Zentrums sind moglich und zur Starkung der Entwicklungskraft ge-
wuinscht. Bei Bauvorhaben im Zentrum wird eine BerUcksichtigung der Lagegunst im Zentrum eingefor-
dert.

Zentrumsrelevante Einrichtungen werden maoglichst im Zentrum konzentriert. Entwicklungen die das
Zentrum schwdchen, werden unterbunden.

Ziel: Strukturierung des Siedlungsgebietes und Ressourcen schiitzen
unter Berucksichtigung der naturrdumlichen Verhaltnisse, der Bodenfunktionen, des Ortsbilds und zur
Vermeidung von Nutzungskonflikten.

Malnahmen:
Siedlungsgrenzen gemal Entwicklungsplan Anlage 3 sind zu halten.

Siedlungsgrenzen sind auch bei isolierten Siedlungssplittern festgelegt, um disperse Entwicklungen ent-

gegenzuwirken.

Immissionsschutzstreifen werden entlang der Bahn zur Vermeidung von neuen Verkehrslarmbelastun-
gen sowie zur Freihaltung fir weitere larmmindernde MalRnahmen festgelegt. Diese haben auch eine
siedlungstrennende und raumgliedernde Funktion.

Das Naherrlcken der Bebauung an die Waldrander soll hintangehalten werden. Nach Mdéglichkeit wird
ein Abstand der Bebauung zum Wald zur Gefahrenfreistellung vor umbrechenden Badumen berlcksich-
tigt.

Sicherstellung einer geordneten, effizienten Entwicklung der Flachenreserven und Potentialflachen ins-

besondere im Ortskern zu dessen Starkung und Zuordnung weiterer zentrumsrelevanter Nutzungen.

Bebauungspléne / Bebauungskonzepte zur Sicherstellung einer geordneten und planvollen Entwicklung
vorsehen.

Portschach achtet auf eine vertragliche Nutzungsdurchmischung Wohnen — Betriebe inklusive Frem-
denverkehr. Das bedeutet bei Betriebsneugriindungen auf eine nachbarschaftsvertragliche Standort-
wahl achten und bei Ausbauvorhaben bestehender Betriebe auf die Beschrankung auf ein wohnnach-
barschaftsvertragliches MaR achten.
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(3)

Ziel: Erhalt und Weiterentwicklung der innerortlichen Griin- und Freiraumstrukturen

Schutz der verbleibenden siedlungsstrukturierenden Griinrdume, insbesondere bewaldeter Flachen
und ihrer Funktionen fir Orts- und Landschaftsbild, Klimaschutz/Klimawandelanpassung und Naherho-
lung.

MalRnahmen:

Keine weitere Neufestlegung von Bauland im Seeuferbereich. Baulandausweitungen sind fir qualitative
Verbesserungen sowie flr Anbauvorhaben an Bestandsobjekten denkbar. Dabei sind baukulturelle As-
pekte und der respektvolle Umgang mit dem umliegenden Bestand erforderlich.

Ufersaum erhalten und naturnahe Gestaltung verbessern.

Die im Entwicklungsplan Anlage 3 festgelegten Griinverbindungen dienen dem Erhalt und der Weiter-
entwicklung der bestehenden Grinflachen sowie Grinverbindungen. MaRRnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Grinverbindungen werden weiterverfolgt und unterstitzt. Wo eine Bebauung be-
reits erfolgt ist, werden Optionen im Bestand zur Grinraumverbindung geprift wie z.B. StraRenbegleit-
grin, Baumreihen.

Erhalt des schiitzenswerten Baumbestandes auf der Portschacher Halbinsel und im Ortskern.
Marktplatz und Monte-Carlo-Platz klimasensibel umgestalten und aufwerten.

Die Neuwidmung von spezifischen Grinland-Festlegungen, welche eine Bauflhrung erlauben, soll hint-
angehalten werden. Abweichungen davon sind im Einzelfall bei MalRnahmen im &ffentlichen Interesse
und unter Beriicksichtigung insbesondere der naturschutzrechtlichen Interessen maéglich.

Ziel: Baukultur schitzen und weiterentwickeln

Forderung von nachhaltiger Baukultur unter Bericksichtigung der Bestandsstrukturen hinsichtlich bau-
licher Dichte und architektonischer Qualitat. Auf hochwertige und ortsangepasste Architektur bei Neu-
bau und Revitalisierung ist zu achten.

Malnahmen:

Baukulturelle Prozesse umsetzen und Anforderungen hinsichtlich Baukultur definieren (qualitatssi-
chernde Verfahren, Vorgaben Stellplatze, Gestaltung, Uberbauungsanteil, bauliche Dichte).

Aktiven Dialog mit Eigentlimer:innen zur Revitalisierung / Adaptierung von Objekten (insbesondere
entlang der HauptstrafRe) zur Ansiedelung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben fihren.

Beratungsangeboten zu Forderungen der Baukultur ausbauen.

Nutzen von befristeten Bausperren, um Planungsabsichten der Gemeinde abzusichern.
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(5)

Ziel: Freizeitwohnsitzen entgegenwirken

Malnahmen:
Keine Widmungen flr Appartementhauser und Freizeitwohnsitze.

Strenge Prifung der Betriebskonzepte fiir Hotelprojekte im Bauverfahren und Absicherung von kiinfti-
gen Projekten durch stadtebauliche Vertrage und privatrechtliche Vereinbarungen.

Einhebung, Kontrolle kostenbezogener, erhdhter Ortstaxen fir Nachtigungsabgaben und Zweitwohn-
sitzabgaben prifen.

Zurverfigungstellung von Ressourcen (Mittel, Personal) zur verstarkten Kontrolle von bewilligungswid-
rigen Verwendungen.

Ziel: Aktive Bodenpolitik betreiben, um Tourismusstandort zu starken

Malnahmen:
BaulandmobilisierungsmalRnahmen zum Kauf von Seegrundstiicken prifen.
Vorkaufsrechte fir strategisch wichtige Liegenschaften sichern.

Prufung der Moglichkeiten zur Etablierung eines Bodenbeschaffungsfonds.

Ziel: Nachhaltige Mobilitatsformen starken
Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Situation fur FuRgdnger:innen- und dem Radverkehr

Malnahmen:

Umsetzen verkehrsberuhigender MalRnahmen auf Grundlage einer vertiefenden Studie unter Einbezie-

hung eines Verkehrsplanungsbiros. Mégliche Inhalte und Schritte sind:

- Umsetzen einer Mobilitdatsbefragung mit Einheimischen und Gasten hinsichtlich aktueller und be-
vorzugter Verkehrsmittelwahl.

- Moglichkeiten zur Reduzierung der Durchfahrtsgeschwindigkeiten klaren (Prifung einer Begeg-
nungszone im Kernbereich), Verbesserung der Querungsmoglichkeiten angehen.

- Attraktivere Vorbereiche der ErdgeschoRzonen schaffen.

- Gestaltung der Eingangs- und Ubergangsbereiche zum unmittelbaren Ortskern (in den Bereichen
Brahms-Parkplatz bzw. 6ffentlicher Parkplatz Johannaweg Ost, Kreisverkehr).

- Sichere Einbindung des Radverkehrs in die Karntnerstrale / HauptstraRe.

- Uberprifung Bedarf und gegebenenfalls Ausbau der Radabstellanlagen an wichtigen Orten im

Zentrumsbereich.

Rad- und FuBwegenetz ausbauen und Ful’- und Radwege zwischen den wichtigen Punkten im Ortskern
bzw. zwischen Bahnhof und Portschacher Halbinsel verbessern:

- Umsetzung eines Leitsystems fur Ful- und Radverkehr.

- Integration eines Radwegekonzepts in Uberlegungen zur Umsetzung einer Begegnungszone.

- Wegenetz ausbauen.
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— Verkehrssicherheit erhéhen.

Umsetzen von Mobility-Hubs
- Ausbau kombinierter Mobilitatsangebote am Bahnhof (stationsbasiertes Car- und Bikesharing,
Info-Angebote, Radreparatur-Stele, usw.).

Dialog zu koordinierten Mobilitdtsangeboten mit Tourismusbetrieben
- Ausloten von Moglichkeiten betriebsibergreifender Mobilitadtsangebote flir Gaste und Einheimi-
sche mit Beherbergungsbetrieben.

Ziel: Erhaltung und Modernisierung der touristischen Leitbetriebe

Malnahmen:
Erholungs- und Freizeitangebote im Ortskern und Halbinsel erhalten und weiter ausbauen.

Touristische Flaniermeile entlang der Promenade erhalten und von konflikttrachtigen Nutzungen, so-
wie Nutzungen, welche der speziellen Standortgunst nicht entsprechen, freihalten.

Verbesserung und Ausbau touristischer Angebote anstoRen.

Ziel: Forcieren leistbarer und flachensparender Wohnformen

Malknahmen:
Identifizierung von Standorten fir die Umsetzung leistbaren Wohnens.
Ankauf strategisch wichtiger Grundsticke fir zentrumsnahes Wohnen.

Nutzung des Instrumentariums der Vertragsraumordnung, gegebenenfalls Projektsicherungsvertrage
abschlieRen zur Sicherstellung z.B. geforderter Anteil an Wohnungen, WohnungsgréRen / Startwoh-

nungen fir Junge, Sonderwohnformen, Nutzungsmix.

8.

Goritschach, Sallach, Pritschitz

Goritschach wird als Vorrangstandort fir die Wohnfunktion bestimmt. Es besteht eine bedingte - d.h.
mit den angrenzenden Nutzungen abgestimmte Entwicklungsfahigkeit fur touristische Nutzungen.
Schwerpunkt der Raumplanung sind die Sicherstellung einer geordneten, effizienten ErschlieRung der
Potentialflachen innerhalb der Siedlungsgrenzen sowie Erhohung der Bebauungsdichte durch Defini-
tion von Vorgaben fir flachensparende Siedlungsformen.

Sallach wird als Vorrangstandort fur die Wohnfunktion mit spezieller Eignung fir geférderten Woh-
nungsbau bestimmt. Tourismus, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen sind in jener Nutzungsin-
tensitat, wie sie vertraglich mit der Wohnfunktion vereinbar sind, méglich. Der nutzungsdurchmischte
Bestand, inklusive untergeordneter landwirtschaftlicher Nutzung wird weiterentwickelt.
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(3)

Pritschitz wird als Vorrangstandort fir die Wohnnutzung bestimmt und verfligt Uber bedingte, d.h. mit
den angrenzenden Nutzungen abgestimmte Entwicklungsfahigkeit fir Tourismusfunktion. Die raumli-

che/innerértliche Verdichtung der Bebauung soll unter Beachtung und Wahrung des Siedlungscharak-
ters weiterverfolgt werden. Der Dorfkern soll unter Einbindung des Naturdenkmales Sommerlinde ge-

staltet werden.

Folgende spezielle Ziele und MaRnahmen werden fir Goritschach, Sallach und Pritschitz festgelegt:

(4)

Ziel: Strukturierung des Siedlungsgebietes und wertvolle Béden schiitzen
unter Berucksichtigung der naturrdumlichen Verhaltnisse, Bodenfunktionen, des Ortsbilds, und zur
Vermeidung von Nutzungskonflikten.

Malnahmen:

Das Siedlungsgebiet wird weitgehend am derzeitigen Bestand abgegrenzt. Siedlungsgrenzen gemal
Entwicklungsplan Anlage 3 sind zu halten. Vorrang kommt der Inanspruchnahme von bereits gewidme-
ten Flachen und Auffillung bzw. Verdichtung innerhalb der bestehenden Siedlungsgrenzen zu. Dabei
ist auf eine effiziente und bodensparende ErschlieRung und Bauweise zu achten. An den Randberei-
chen sind Arrondierungen zur Siedlungsabrundung mdéglich. Vorgaben zur Erstellung von Teilbebau-
ungskonzepten oder Teilbebauungsplanen dienen zur Sicherstellung einer geordneten, effizienten Ent-
wicklung und ErschlieRBung (Vermeidung von Stichstralen) der Baulandflachen.

Mobilisierung der Baulandreserven vorantreiben.

Bei Siedlungsentwicklung bzw. -nachverdichtung in der Nahe zur Autobahn und Bahn ist eine Abkla-
rung mit der Abteilung 8 - Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination der Karntner Landesre-

gierung hinsichtlich Larmschutzmalnahmen erforderlich.

Ziel: Erhalt und Weiterentwicklung der Grin- und Freiraumstrukturen
Schutz der verbleibenden siedlungsstrukturierenden Griinstrukturen, insbesondere bewaldete Flachen
und ihrer Funktionen fir Klimaschutz und Naherholung. In Goritschach: Erhalt der Sichtbeziehungen

zur Kirche.

Malnahme:

Die im Entwicklungsplan Anlage 3 festgelegten Grinverbindungen dienen dem Erhalt und Weiterent-
wicklung der bestehenden Grinflachen sowie Grinverbindungen. MaRnahmen zur Erhaltung und Ver-
besserung der Grinverbindungen werden weiterverfolgt und unterstitzt. Wo eine Bebauung bereits
erfolgt ist, werden Optionen im Bestand zur Griinraumverbindung geprift wie z.B. Stralenbegleitgriin,
Baumreihen.
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Ziel: Verbesserung der ¢kologisch und naturrdumlich wertvollen Situation im Uferbereich

Malnahmen:

Keine Bebauung des Ufers und bestmdgliche Erhaltung von Griinbereichen sowie Sicherstellung der
naturrdumlichen und 6kologischen Qualitaten sowie der Erholungsfunktionen von See und Uferland-
schaft.

Ufersaum erhalten und naturnahe Gestaltung verbessern.

Die Neuwidmung von spezifischen Griinland-Festlegungen, welche eine Bauflihrung erlauben, soll hint-
angehalten werden. Abweichungen davon sind im Einzelfall bei MalRnahmen im 6ffentlichen Interesse
und unter Beriicksichtigung insbesondere der naturschutzrechtlichen Interessen maéglich.

Keine weitere Neufestlegung von Bauland im Seeuferbereich. Baulandausweitungen sind fir qualitative
Verbesserungen sowie flir Anbauvorhaben an Bestandsobjekten denkbar. Dabei sind baukulturelle As-
pekte und der respektvolle Umgang mit dem umliegenden Bestand erforderlich.

Keine ortsbildstorende Héhenentwicklung von Bauwerken.

Ziel: Baukultur schitzen und weiterentwickeln

Malnahmen:

Baukulturelle Prozesse umsetzen, Anforderungen hinsichtlich Baukultur definieren (qualitatssichernde
Verfahren, Vorgaben Stellplatze, Gestaltung, Uberbauungsanteil, bauliche Dichte)

Aktiver Dialog mit Eigentiimer:innen zur Revitalisierung / Adaptierung von Objekten.
Beratungsangebote zur Forderung der Baukultur ausbauen.

Nutzen von befristeten Bausperren, um Planungsabsichten der Gemeinde abzusichern.

Ziel: Wohnen, Tourismus und Gewerbe abgestimmt entwickeln

MalRnahmen:

Bestmogliche konfliktfreie Weiterentwicklung der gewachsenen Mischstruktur Wohnen, Fremdenver-
kehr, Landwirtschaft und Gewerbe. Berlcksichtigung der nachbarschaftlichen Nutzungsstrukturen und
damit verbundener Nutzungsbeschrankungen bei der Standortwahl bei Neugriindungen.

Beachtung der Einschrankungen aufgrund der Wohnnachbarschaft bei betrieblichen Ausbauvorhaben
und Beschrdankung auf ein wohnnachbarschaftsvertragliches MaR inklusive Beachtung teils einge-
schrankt leistungsfahiger Zufahrten vom hochrangigen StralRennetz.
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Ziel: Sicherung der Landwirtschaft

Malnahmen:

Hochwertige landwirtschaftlichen Flachen erhalten; eine Bebauung ist nur unter sorgfaltiger Abwagung

der o6ffentlichen Interessen denkbar.

Schutz der landwirtschaftlichen Betriebe im Siedlungsgebiet durch die Widmung als Bauland Dorfge-

biet sicherstellen.

(10)Ziel: Nachhaltige Mobilitatsformen stéarken

(1)

Verbesserung der Situation fir den FulRgdnger:innen- und Radverkehr.

Malnahmen:

Umsetzen verkehrsberuhigender MaRnahmen:
- Verbesserung der Querungsmoglichkeiten Gber die LandesstraRe.
- Moglichkeiten zur Erhohung der Verkehrssicherheit nutzen.

Ausbau der Radinfrastruktur (Radweg bzw. Radabstellanlage), insbesondere von und zum Bahnhof
Pritschitz.

Verbesserung des Rad- und FuRwegenetzes durch Ausbau und Aufwertung der FuR- und Radwege.

9.

Siedlungen nérdlich der Autobahn: Winklern, Windischberg, Rennweg und weitere Siedlungsansatze

In Winklern soll die bestehende Mischnutzung als Agrar- und Wohnstandort weitergeflihrt werden. Po-
tentialflachen sind vorhanden, Einschrankungen aufgrund der naturrdumlichen Situation —zum Teil ist
eine Gefahrdung durch Steinschlag nicht ganzlich auszuschlieRen; auch die Lage an der Autobahn sind

bei der Weiterentwicklung zu beachten.

Der Ort Windischberg soll mit seiner dorflichen Mischfunktion weiterentwickelt werden: Wohnfunktion
mit Einfamilienhausern und den mehrgeschossigen Wohnbauten im sidlichen Teilbereich, im nordli-
chen Bereich auch touristische Nutzung. Der Siedlungsbereich wird von bewaldeten und tlw. steilen
Waldhangen begrenzt. Ein Ndherricken der Bebauung an den Waldrand ist aufgrund moglicher Ge-
fahrdungen durch umstiirzende Bdume, Abstand zur Waldbewirtschaftung und Erhaltung eines gestuf-
ten Waldrandes zu vermeiden. Innerortliche Potentialflachen bieten Entwicklungspotenzial.

Rennweg ist ein stark einseitig ausgebildetes Stralendorf entlang der Mitterteich LandesstralRe mit
mehreren Auffullungsflachen. Rennweg verfiigt Uber bedingte Entwicklungsfahigkeit mit dorflicher
Mischfunktion.

Weitere Siedlungsansdtze: Diese umfassen alle nordlich der Autobahn gelegenen Bestandsobjekte bzw.
Weiler. Es handelt sich um ehemals Einzelgehofte die nunmehr Gberwiegend eine Wohnfunktion auf-
weisen und um raumlich begrenzte Wohnsiedlungssplitter. Bei diesen Siedlungsansatzen beschrankt

sich die Entwicklungsmoglichkeit infolge der topographischen Verhaltnisse und der Lage im Naturraum
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(dezentrale Lage, Lage im Wald,) auf Nachverdichtung und geringfiigige Entwicklungen innerhalb der
definierten Siedlungsgrenzen.

Folgende spezielle Ziele und MaRRnahmen werden fir Winklern, Windischberg, Rennweg und weitere Sied-

lungsansétze festgelegt:

(5) Ziel: Strukturierung des Siedlungsgebietes und wertvolle Béden schitzen

unter Berlcksichtigung der naturrdumlichen Verhéltnisse, Bodenfunktionen.

Malnahmen:

Das Siedlungsgebiet wird weitgehend am derzeitigen Bestand abgegrenzt. Siedlungsgrenzen gemal}
Entwicklungsplan Anlage 3 sind zu halten. Vorrang kommt der Inanspruchnahme von bereits gewidme-
ten Flachen und Auffillung bzw. Verdichtung innerhalb der bestehenden Siedlungsgrenzen zu. Dabei
ist auf eine effiziente und bodensparende ErschlieBung und Bauweise zu achten. An den Randberei-
chen sind Arrondierungen zur Siedlungsabrundung moglich. Auf eine landschaftsgerechte Einbindung
der Siedlungsrander ist zu achten. Zu Waldflachen ist moglichst Abstand zur Gefahrenfreistellung der
Bebauung vor umbrechenden Baumen zu halten.

Mobilisierung der Baulandreserven vorantreiben.

Bei Siedlungsentwicklung bzw. -nachverdichtung in der Nahe zur Autobahn und Bahn ist eine Abkla-
rung mit der Abteilung 8 - Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination der Karntner Landesre-
gierung (hinsichtlich LaérmschutzmaRnahmen) erforderlich.

Auf eine effiziente ErschlieRung ist zu achten. Sofern die Bereitstellung bzw. Ausrichtung der Aufschlie-
RBungsinfrastruktur (Stralle, Wasser, Kanal) auch eine Nachbargemeinde betrifft, ist eine gemeinde-
Ubergreifende Vorgehensweise abzustimmen.

Die Neuwidmung von spezifischen Griinland-Festlegungen, welche eine Baufiihrung erlauben, soll hint-
angehalten werden. Abweichungen davon sind im Einzelfall bei Manahmen im 6ffentlichen Interesse
und unter Beriicksichtigung insbesondere der naturschutzrechtlichen Interessen maoglich.
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(1)

10.

Ergdnzende Planfestlegungen (Positionsnummern gemaR Entwicklungsplan Anlage 3)

Vor einer Standortentwicklung ist seitens der Grundeigentimerschaft eine wasserbautechnische Ge-
samtbetrachtung vorzulegen. Darin ist nachzuweisen, dass die geplante Entwicklung inklusive Erschlie-
Rung und angedachter Bebauung eine gefahrenlose Versickerung von Regenwasser moglichst vor Ort
vorsieht bzw. falls dies vor Ort nicht moglich ist, die sichere Verbringung der Oberflachenwasser er-
folgt. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass MalRnahmen getroffen werden, welche relevante negative
Auswirkungen auf den Standort, Unterlieger sowie Entwasserungssysteme unterbinden und eine ge-
fahrenlose Wasserableitung auch bei Starkregenereignissen gesichert ist.

Flache nordwestlich Kreisverkehr: Voraussetzung einer Standortentwicklung ist eine wasserbautechni-
sche Gesamtbetrachtung zwecks Uberpriifung der Entwicklungsoptionen inklusive Entwasserungskon-
zept sowie Formulierung von Bebauungsvorgaben. Gleichfalls sind Vorgaben zur Schonung des Biotops
gemal Landesuntersuchung zu formulieren. Keine Wohnnutzungen aufgrund der Verkehrslarmsitua-
tion.

Langerfristiger Gewerbestandort ndchst der Autobahnanschlussstelle: Die Option zur Entwicklung eines
Gewerbestandortes wird offengehalten bzw. nach Moéglichkeit vorangebracht. Konflikttrachtige Nut-
zungen, welche eine kiinftige Nutzung als Gewerbestandort erschweren, werden hintangehalten.

Sallach: Uberpriifung der aulerhalb der Siedlungsgrenze im Freiland konformen Entwicklungsméglich-
keiten im Einzelfall unter Bertcksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten, unter Bericksichtigung der
angrenzenden Nutzungen inklusive der ErschlieRung, der landschaftsbildgerechten Gestaltung und der
naturrdumlichen Voraussetzungen — insbesonders der geordneten Verbringung des Oberflachenwas-
sers. Voraussetzung einer Standortentwicklung ist die Vorlage einer wasserbautechnische Gesamtbe-
trachtung durch die Grundeigentimerschaft. Darin ist nachzuweisen, dass die geplante Entwicklung
bzw. ErschlieRung und angedachte Bebauung ggf. inklusive Geldandeveranderungen, eine gefahrenlose
Versickerung / Verbringung der Oberflachenwasser beriicksichtigt und diese maoglich ist bzw. ist der
Nachweis zu erbringen, dass MalRnahmen getroffen werden, welche relevante negative Auswirkungen
auf den Standort, Unterlieger sowie die Entwasserungssysteme unterbinden und eine gefahrenlose
Wasserableitung auch bei Starkregenereignissen gesichert ist.

Entwicklung nach Gesamtkonzept inklusive Nachweis einer effizienten, ausreichend leistungsfahigen
ErschlieRung.

Winklern Nord: In der Ortschaft Winklern-Nord liegt eine Steinschlaggefahrdung vor. Aufgrund des fla-
chen Gelandes erscheint eine Bebauung grundséatzlich moglich, allerdings sind voraussichtlich Schutz-

malknahmen im Vorfeld herzustellen. Voraussetzung einer Baulandfestlegung und Bebauung ist damit
die Abklarung der Baulandeignung bzw. ggf. zu berlcksichtigende Auflagen fir eine Bebauung mittels

eines geotechnischem Gutachtens.

Erhalt der Wiese sidlich des Kreisverkehrs fur multifunktionale temporéare (befristete) Nutzungen, fr
die keine Baulandwidmung erforderlich ist (z.B. Auffangparkplatz bei GroRveranstaltungen, Standort
fir einen Wanderzirkus usw.).

Eine intensivere Nutzung ist nach Klarung folgender Entwicklungsvoraussetzungen denkbar:

- Kldrung, ob eine Bebauung des Altstandortes moglich ist bzw. welche Rahmenbedingungen gelten.
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- Erstellung eines Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes unter Berlcksichtigung der angrenzenden Nut-
zungen, des Verkehrslarms und der Lage am Eingang in das Ortszentrum Portschachs. Eine hochwer-
tige Gestaltung ist zwingend einzufordern.

- Grundumlegung entsprechend den angedachten Entwicklungsplanen.

(7) Erweiterung bestehender Betrieb: Standort reserviert fir Erweiterung eines bestehenden Betriebs,
dazu Abschluss eines privatwirtschaftlichen Vertrages im Sinne des § 53 K-ROG 2021 zur Sicherstellung
einer OEK- und widmungsgemaRken Verwendung innerhalb Frist.

(8) Roseneckhalbinsel - unverbaute Grundstiicke am See (Gst. Nr. 18/1, 18/2, 19/1, 24 KG 72164). Wid-
mung derzeit als Grinland, am See als ,,GL-Kabinenbau” und , GL-Bad”, aber kein offizieller Seezugang.
Infolge der naturrdumlichen Lage handelt es sich grundsatzlich um einen Eignungsstandort fur eine
touristische Einrichtung bzw. Erholungseinrichtung. Ferner soll ein 6ffentlicher Seezugang gesichert
werden. Bei allen Entwicklungsiberlegungen ist ein sorgsamer Umgang mit dem sensiblen Seeufer si-

cherzustellen.

(9) Portschach West (Tannenweg — Hohe Gloriette): Prifung der Baulandeignung des zum Teil steilen und
steinschlaggefahrdeten Baulandes. Unbebaute Widmungsflachen bei fehlender Baulandeignung riick-
widmen.

(10) Projekte aufbauend auf langjahrigen Planungen in Entwicklung.

(11)Standort an der Werftenstralle: Umnutzung denkbar, ortsvertragliches Gewerbe moglich, auch offen

flr touristische Nutzungen.

Seite 17



AT
)

Anlage 2

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

Gemeinde
Portschach am Worther See

gemaB Beschluss des Gemeinderates
vom 01.06.2026

Zahl: 610-0-2/2025-1

Planverfasserin:
stadtland Sibylla Zech GmbH

Bearbeiter:

DI Ulrich Blanda
DI Konstantin Kohl

Datum: 27.02.2026

stadtland

"
[Ft=

L

Y
o BF ="

Vorrangstandort -
Hauptort/Zentrum mit
zentralortlicher Funktion

Vorrangstandort - Ortschaft mit
Entwicklungsfahigkeit/Erganzungsstandort
Hauptort (dérfliche Mischfunktion)

Vorrangstandort -
gewerbliche Tourismusfunktion

Vorrangstandort - Ortschaft mit
Entwicklungsfahigkeit/Erganzungsstandort
Hauptort (Wohnfunktion)

dérfliche Mischfunktion -
bedingte Entwicklungsfahigkeit

Tourismusfunktion -
bedingte Entwicklungféhigkeit

gewerbliche Funktion -
bedingte Entwicklungsfahigkeit

500 m

MaBstab 1:15 000

Naturrdumliche Vorranggebiete
Bahn, Bestand
hochrangiges Strassennetz

bedeutende Griinverbindung

. .
Gemeindegrenze

Schutz-, Emissionsbereich

gebungslarmkartierung
St

Datenquellen

KAGIS
Umweltbundesamt




Ortliches Entwicklungskonzept 2026
Gemeinde Portschach am Wérther See

Legendenblatt
ENTWICKLUNGSPLAN - FESTLEGUNGEN

Siedlungsgrenze absolut
(nicht parzellenscharf)

= | Siedlungsschwerpunkt A

Grunverbindung - Freihaltezone -

<]|:||:||:| lokale siedlungstrennende und O
»
»

il raumgliedernde Funktion
(keine Bebauung)

II Geléndestufe, Steilhang
(keine Bebauung)

Immissionsschutzstreifen
111 :
(keine Bebauung)

® @® bauliche LarmschutzmaBnahmen

=s=ss Radweg Bestand

Dérfliche Mischfunktion
Wohnfunktion
Tourimusfunktion
Zentralortliche Funktion
Gewerbliche Funktion

Sonderflachen (Beibehaltung der bestehenden
Widmung, betrifft Burgruine Leonstein)

Zentralértliche Funktion (angestrebte Anderung)
Sonderflachen (siehe Erlauterung Positionsnr. 11)

Wohnfunktion
(geplante Flachenwidmungsentwicklung)

U B2z 000000

Sport- und Erholungsfunktion und
sonstige spezifische Griinraumfunktionen ®

Vorrangzone/ -standort Naturraum
(keine baulichen MafBnahmen)

N

Vorrangzone/ -standort freie Landschaft; + +
Erholung

\
S mm———
e o o N

sladlland

Planverfasserin:
stadtland Sibylla Zech GmbH

Bearbeiter:
DI Ulrich Blanda, DI Konstantin Kohl

Datum: 27.02.2026

Hofstelle (Eingliederung
in das Dorfgebiet)

Hofstelle eines Land- und
Forstwirtschaftlichen Betriebes

Keine weitere Siedlungsentwicklung
aufgrund von Nutzungseinschrénkungen
oder sonstigen Zielvorgaben

Entwicklungsrichtung dérfliche Mischfunktion
Entwicklungsrichtung Wohnfunktion
Entwicklungsrichtung Tourismusfunktion

Entwicklungsrichtung gewerbliche Funktion

Parzellierungs- ErschlieBungskonzept,
Gestaltungsplan oder Teilbebauungsplan
mit oder ohne Zonierung (ja nach MaBgabe
der ortlichen Situation)

Baulandmodell

Schaffung oder Gestaltung
eines Ortszentrums

Nutzung im Rahmen alternativer
(=erneuerbarer) Energiegewinnung

Bebauungsfrist

BESTANDSINFORMATIONEN

Parkplatz

Fernwirksamkeit baulicher Dominaten
Denkmalgeschltzte bauliche Anlage
Ruine

Friedhof

Altablagerung/Altstandort

Bahnhof

Kreisverkehr

Kirche

ERSICHTLICHMACHUNGEN

|

Gemeindegrenze

¢ "% Katastralgemeindegrenze

Autobahn Bestand
LandesstraBBe B, LandesstraBBe L Bestand

= 1 Hauptbahn Bestand

N Biotop

(is) Landschaftsschutzgebiet

€s9 NATURA 2000 / Europaschutzgebiet
Naturdenkmal

L-‘;-| Archdologisches Fundgebiet
Gewasser

Wasserschutzgebiet (engeres, weiteres);
Wasserschongebiet AuBenzone
bzw. Karstgebiet

Eand Uberschwemmungsgebiet
=~ (Hochwasseranschlaglinie HQ100)

Anlage 3

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

Gemeinde
Portschach am Worther See

gemaB Beschluss des Gemeinderates
vom 01.06.2026

Zahl: 610-0-2/2025-1

BESCHRIFTUNGEN

Park

Sportanlage allgemein
Tennisplatz
Liegewiese
Kabinenbau

Bad
Veranstaltungsstatte
Gartnerei

Fernheizwerk

SONDERINFORMATIONEN

. Wasserbautechnische Gesamtbetrachtung zur
Versickerung/Verbringung der Oberflachenwésser
erforderlich, Details siehe Textteil Anlage 1 Pkt. 10

. bis . siehe Textteil Anlage 1 Pkt. 10

Al

KG Pértschach am See
72152

., KG Sallach
72148

A2

Z

T

B2




ENTWICKLUNGSPLAN

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

Gemeinde
Portschach am Wérther See

gemal Beschluss des Gemeinderates
vom 01.06.2026

Zahl: 610-0-2/2025-1

TEILPLAN/BLATT A1

Planverfasserin:
stadtland Sibylla Zech GmbH

Datum: 27.02.2026
Datenquelle: KAGIS stadtland

ZAHL: 8\ab-533/1/89

KG PORTSCHACH
AM SEE

Mitterteich
Strasse

ASchaubnig
Bannwald

Maluschnlg
v ) < A Wikoschnig -

Portschacher Alm

=
=
=

Rumasch
Landschafts

schutzgebiet
'@@ VA~ ™Leonstein"”

/// urgruine zl. Nat- 43/9/70
Aussichtswa onstein @ Y.

Hohe Gloriett ARG Wacht

:} l - OBB( bt "v Hﬁ. 'i

e = Y it 2 | L Blei g3 Villac
qug'fg.Kar he »s R ‘ : A R i I >‘F ”\E_"‘F 7
A 3 AR Tt = ¥ iy L 1—'3 e

Strasse J'.:/-L«_p .r

i k =i~
; wic : ~! . S
PN . 3 s : LU) . i ) : i ; 1_ 'J'_.‘, Y
B i f v, & P e [~ =




Anlage 3

ENTWICKLUNGSPLAN

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

Gemeinde
Portschach am Wérther See

gemal Beschluss des Gemeinderates
vom 01.06.2026

Zahl: 610-0-2/2025-1
TEILPLAN/BLATT A2

Om 250 m 500m  /\\
[ —— |
MaBstab 1:10 000 N

Planverfasserin:

stadtland Sibylla Zech GmbH N ———
Lo o o o
Datum: 27.02.2026

Datenquelle: KAGIS stadtland

KG PORTSCHACH
AM SEE

Gaisrucken
Kate

Sallacher

Winklern Berg
- Rumasch

Kb o> e |4

A/ Aussichtswarte

BK/BP] 5§ s Karawankenblick

< Brock-Ostermann

Y KG SALLACH

v
7,




Anlage 3

ENTWICKLUNGSPLAN

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

Gemeinde
Portschach am Worther See

gemaB Beschluss des Gemeinderates
vom 01.06.2026

Zahl: 610-0-2/2025-1
TEILPLAN/BLATT B1
Om 250 m 500 m

[ ——— |
MaBstab 1:10 000 N

Planverfasserin:

stadtland Sibylla Zech GmbH S S—
Lo o o o
Datum: 27.02.2026

Datenquelle: KAGIS stadtland

Aussichtswaxte
Hohe Glorietté-&

frEbes S S
-!‘!i"‘uﬂ\-"l\ o' ,/-";,18»,5. 0 5 SP @A e

z”‘"‘\‘l' - !
¢ Oy S » w
(0 A e '

&7 un

[ g o P

qé‘ ° U EMEA )
g g

KG PORTSCHACH
AM SEE

Blumeninsel
Landschaftsschutzgebiet
"Landspitz"

 arl i T OBB-(Bleibufe # Villach) = g

e

Roseneck |}/ '
Halbinsel»

- .
S

Bad®s
~

KG SALLACH




Anlage 3

ENTWICKLUNGSPLAN

Ortliches Entwicklungskonzept 2026

X iy ML E Gemeinde
A2 Siid & ,Q, . s, X Portschach am Wérther See
Autobahn y A o el - i I gemaB Beschluss des Gemeinderates
: 1 ) ¢ N - vom 01.06.2026
: Zahl: 610-0-2/2025-1

TEILPLAN/BLATT B2
//§n F
§trauss ’7 : 250 m 50m  /\\
MaBstab 1:10 000 N

Planverfasserin:
stadtland Sibylla Zech GmbH
Datum: 27.02.2026
_ e Datenquelle: KAGIS stadtland
L OBBy(Villaehw
= v
- Bleiburg)
oY :

KB Bei der Mo e Ve
ei der « el g CWoe) N \
i ; - ; Queder
Uberfuhr Niatitz

L SR N

‘Scheriau
/

KG SALLACH

Angerer VA 5=
Halbinsel 23 \/V. Pritschitzer *§:
. Y27+ Felder

C) G'Gtgﬁkw rto pf .y B83 Karntner
2 AT StralRe
\;%bjjj%,_’,,& FEEEE AEEE

=) 4

I ¥ yyv Y Xy vvvy li
']I“ ol TEL 1 [BK/BR | : I 2
™ i =S \ 7}

¥




		2026-06-09T09:23:17+0200
	Gemeinde Pörtschach am Wörther See
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




